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MßMa / vndAbschrifften / sich deren an stattainerBekamnuß vderQuit-

tung chrcr Nothdurfft nach / zugebrauchen / gegen raichung aincs Gulden

Tax/mitthailen/vnd erfolgen lassen » ^ ,
Aer ArepzchendeLltul /

Fon derHmAtSMkun-t.
z i.

Ann alsdann der Gläubiger / oder besitzende
AM / dieLxccmion vollführt / stehet ihmt bevor/em Gerichts

DrEundtZubegehren/ deren sich zu seiner mehrern Versicherung/

NW Men auffzuctragmde fäll der Nothdurfftnach/zugebrauchen / welche
__ evmderunclcrthMletwkkven.

^
Wie nicht weniger / da rr solche Gerichts Vrkundt/auff Pergament

schrien lassen/ dasselbige absonderlich darzuegrbm / oder bezahlen solle.



2O 7?eive ^ xecucions -

mit besonderernoch liichmcn schärpffcmStMff/ andernzum qbschew/ vtt-
nachtäßltchverfahren werdet.

WsAluss . .
Ach dem drse Ordnung / assem zu abstessung/ für^

WWW kommung / vnd verhuecung der Partheven fürsätzlich/
muechwtlltg: gefährlichen ausszug/ vnd vmb befürderung

schlermges Rechtens willen/mannrglich zuguecem fürgenommen-
vnd dann Vnfergenädrgrst : vnd ernstlicherWül/vnd Wamung rff /
daß derselben m allen / m stch haltendenkündenvnndiirriculen
gäntzltchivndallermannrgltchövnverhtnderc/nachgangen werden
solle z Boch Hiebes außgenommen/ vnd sonderlich vorbehaltend/ wo
stch vber kurtz/oder lang/ m einem / oder mehr ^rriculn, jrrung/vnd
beschwemng zuetrueg- dag Wrr dieselben durch gründliche Erfahr
Nochdurssc / bester» - mildern / mehren / mindern/odergar wider-
umben aussheben mögen.

So gebieccen Dir hieraussVnserer R : Regierung - SZandt-
Marschallischem Sericht/ wie auch denen Ehrwürdigen/ Doch : vnd
WolZebornen/Wolgebornen/Edlen/Scstrengen/EhrsambenSetst-
lichen / Vnfcrn andächtigen -/ vnnd lieben gecrewen / N : allen
vnnd« jeden Etändcen / gematner LZandtschafft - Dnfers Ertz-
Kertzogthumb Oesterreich vneer der Gnnß / auch allen äclvoca-
kcn , ?iocurzcorcn , MNdLollicitarorn , vnd sonsten andern Vtt-
fern Vncerchanen / vnnd Secrewen / ernstlich - vnnd wollen /
daß sie nun hinfäro / biß aussVnser / vnd Vnserer Erben - vnd
Nachkommen - wolgefallen ^ dtser beschribenen Ordnung / vnnd
Lxccucions ?wcei5 in allweg gemäß : gehorsambist nachgele-
ben / nachgehen / vnd festiglich darob halten / selbst darwider nrche
handle» /nochdastelbejemandes andern zuthuen / zueiehen / oder
gestaceen ; Alles bep vermepdungVnsererschwären Strassvnd
Vngnadt/ GasmainenDir ernstlich. Mit VrkundedisesBriesss.
Sebenin VnsererStatt Menn denSiben vnd Fwainkigistenlu-
iij .tmSechzehenhundereLünffvnd Lunsszigisten/Vnferer Reiche
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